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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30 Rechtsabteilung 30-R/064/2012 
 

Auslegung der Anlage 2 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen nach 
Neufassung der Vergaberichtlinien 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

17.10.2012 Ö Kenntnisnahme  

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

23.10.2012 Ö Kenntnisnahme  

Stadtrat 25.10.2012 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
14 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Durch die am 26.07.2012 vom Stadtrat beschlossene Neufassung der Vergaberichtlinien wurden in 
Umsetzung einer Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sämtliche da-
rin vorkommenden Beträge und Wertgrenzen von brutto auf netto umgestellt. Bei den Vergabestel-
len sind daraufhin Unsicherheiten darüber entstanden, ob auch die Vergabebefugnisse gemäß 
Anlage 2 der Geschäftsordnung nunmehr als Nettobeträge zu verstehen seien. Nach Ansicht der 
Rechtsabteilung ist dies der Fall, da Ziff. 5.1 S. 1 der neuen Vergaberichtlinien lautet: „Die Vergab-
ebefugnis richtet sich nach dem Netto-Auftragswert.“ Wie aus der Begründung der Beschlussvor-
lage vom 26.07.2012 hervorgeht, hat man die Umstellung auf Nettowerte auch bewusst auf die 
Vergabebefugnisse erstreckt. Diese Vorgabe ist somit von der Verwaltung bei Anwendung der 
Anlage 2 der Geschäftsordnung zu berücksichtigen. 
 
Die Rechtsabteilung weist aus diesem Anlass darauf hin, dass die Verwaltung nur noch Aufträge, 
die auch ohne Mehrwertsteuer die in Anlage 2 der Geschäftsordnung genannten Werte überstei-
gen, zum Beschluss vorlegt.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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